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LBerantrvo»rtlieher Reda-c-teiir: D. OpLs. � Drui?,·BeJag�urii) Expedition: O. Ovih»in Namslan.:

Amtlich er Theil.

A. Bekanntmachungen des Landraths.

III« 2291 Namslau, den 16. Mai 1896.
Die in meiner Kreisblattbelanntmachung vom 6. d. Mist. (1. Beilage zu No. 19 des

Kteisblatts) wegen des Ausbruchs der Maul- und Klauensenthe in Grunwih, Kreis Gr.-Warten-.
b"erg, angeordneten Sperrmaßregeln werden hiermit aufgehoben. "

III« 230l Berlin, den«-4. März 1896.
Be!-inntniarhuug,

betreffend den Betrieb von Biickereien nnd Conditoreteii-.
Vom 4. März 1896.

» Auf Grund des § 120e der Gewerbeordnung hat ter Bundesraih nachstehende Vorschriften
über den Betrieb von Bäckereien und Konditoreien erlassen:

I. Der Betrieb von Bäckereien und solchen Konditoreien, in denen neben den Konditor-
ivaaren auch Bäckerivaaren hergestellt werden, unterliegt, sofern in diesen Bäckereien und sionditoreien
zur Nachtzeit zwischen achteinhalb Uhr Abends und fünfeinhalb Uhr Morgens Gehilfen oder Lehrlinge
beschäftigt werden, folgenden Beschränkungen:

1. Die Arbeitsschicht jedes Gehilfen darf die Dauer von zwölf Stunden oder, falls die Arbeit
durch eine Pause von mindestens einer Stunde unterbrochen wird, einschließlich dieser Pause
die Dauer von dreizehn Stunden nicht überschreiten. Die Zahl der Arbeitsschichten darf für
jeden Gehilfen wöchentlich nicht mehr als sieben betragen.

Außerhalb der zulässigen Arbeitsfchichten dürfen « die Gehilfen nur.zu gelegentlichen
Dienstleistungen und höchstens eine halbe Stunde lang bei der Herstellung des Vorteigs(Hefe-
stücks, Sauerteigs), im Uebrigen aber nicht bei der Herstellung von Waaren verwendet werden.
Erstreckt sich die Arbeitsschicht thatsächlich über eine kürzere als die im Absatz I bezeichnete
Dauer, so dürfen die Gehilfen während des ander zulässigen Dauer der Arbeitsschicht fehlenden
Zeitraums auch mit anderen als geiegentlichen Dienftleissungen beschäftigt werden. -

, Zwischen je zwei Arbeitsschichten muß den Gehilfen eine uuunterbrochene Ruhe von
mindestens acht Stunden gewährt werden. ·

2. Auf die Beschäftigung von Lehrlingen finden die vorstehenden Bestimmungen mit der Maß-
gabe Anwendung, daß die zulässige Dauer der Arbeitsfchicht im ersten Lehrjahre zwei Stunden,
im zweiten Lehrjahre eine Stunde weniger beträgt, als die für die Beschäftigung von Gehilfen
zulässige Dauer der Arbeitsschicht, und daß die nach Ziffer 1 Absatz 3 zu gewährende ununter-
brochene Ruhezeit sich um eben diese Zeiträume verlängert.

Z. Ueb;r die unter den Ziffern 1 und 2 festgesetzte Dauer dürfen Gehilfen und Lehrlinge beschäftigt
wer en:
ei) on denjenigen Tagen, an welchen zur Befriedigung eines bei Festen oder sonstigen besonderen

Gele enheiten hervortretenden Bedürfnisses die untere Verwaltungsbehörde Ueberarbeit für
zulässig erklärt hat.;

d) außerdem anZährl»ich zwanzig der Bestimmung des Arbeitgebers tiberlassenen Tagen. Hierbei
kommt jeder ag in nrechnung, an dem auch nur ein Geh&#39;ilfe oder Lehrling über die
unter den Zissern I und 2 festgesetzte Dauer beschäftigt worden ist. D

Auch an solchen Tagen, mit Ausnahme des Tages vor dem Weihnachts-, Oster- und
PfkUgstfest- muß zwischen den Arbeitsschichten den Gehilfen eine "ununterbrochene Ruhe von
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mindestens acht Stunden, den Lehrlingen eine solche von mindestens zehn Stunden im ersten
Lehrjahre, mindestens 9 Stunden im zweiten Lehrjahre gewährt werden.

Die untere· Berwaltungshebörde darf die Ueberarbeit (a) für höchstens zwanzig Tage
im Jahre gestatten.

4. Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, daß an einer in die Augen fallenden Stelle der Betriebs-
stätte ausgehängt ist: ·
a) eine mit dem polizeilichen Stempel versehene Kalendertafel, auf der jeder Tag- an dem
 Ueberarbeit auf Grund der Bestimmung unter Ziffer 3b stattgefunden hat, noch am Tage
 der Ueberarbeit mittelst Durchlochung oder Durchstreichung mit Tinte kenntlich zu machen ist;
b) eine Tafel, welche in deutlicher Schrift den Wortlaut dieser Bestimmungen (1 bis Z) wiedergiebt.

5. An Sonn- und Festtagen darf die Beschäftigung von Gehilfen nnd Lehrlingen auf Grund des
§ 105c der Gewerbeordnung und der in den §§ 105e und 105f a. a. O. vorgesehnen Aus-
nahmebewilligungen nur insoweit erfolgen, als dies mit den Bestimmungen unter den Ziffern
1 bis 3 vereinbar ist.

In Betrieben, in denen den Gehilfen und Lehrlingen für den Sonntag eine mindestens
vierundzwanzigstündige, spätestens am Sonnabend Abend um zehn Uhr beginnende Ruhepause
gewährt wird, dürfen die an den zwei vorhergehenden Werktagen endigenden Schichten um je
zwei Stunden verlängert werden. Jedoch muß auch dann zwischen je zwei Arbeitsschichten den
Gehilfen eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens acht Stunden, .den Lehrlingen eine
solche von mindestens zehn Stunden im ersten Lehrjahre, mindestens neun Stunden im zweiten
Lehrjahre gelassen werden.

II. Als Gehilfen und Lehrlinge im Sinne der Bestimmung unter I gelten solche Personen,
welche unmittelbar bei der Herstellung von Waaren beschäftigt werden. Dabei gelten Personen
unter 16 Jahren, welche die Ausbildung zum Gehilfen nicht erreicht haben, auch dann als Lehrlinge,
wenn ein Lehrvertrag nicht abgeschlossen ist.

Die Bestimmungen über die Beschäftigung von Gehilfen finden auch auf gewerbliche Arbeiter
Anwendung, welche in Bäckereien und Konditoreienlediglich mit der Bedienung von Hilfsvorrichtungen
(Kraftmaschinen, Beleuchtungsanlagen und dergleichen), beschäftigt werden.

III. Die Bestimmungen unter I finden keine Anwendung auf Gehilfen und Lehrlinge,
die zur Nachtzeit überhaupt nicht oder doch nur mit der Herstellung und Herrichtung leicht verderb-
licher Waaren, die unmittelbar vor dem Genuß hergestellt oder hergerichtet werden müssen (Gis,
CrSmes und dergleichen), beschäftigt werden.

IV. Die Bestimmungen unter I finden ferner keine Anwendung:
1. auf Betriebe, in denen regelmäßig-nicht mehr als dreimal wöchentlich gebacken wird;
2. auf Betriebe, in denen eine Beschästigung von Gehilfen oder Lehrlingen zur Nachtzeit lediglich

in einzelnen Fällen zur Befriedigung eines bei Festen oder sonstigen besonderen Gelegenheiten
hervortretenden Bediirfnisses mit Genehmigung der unteren Verwaltungsbehörde stattsindet.

Diese Genehmigung darf die untere Verwaltungsbehörde für höchstens zwanzig Nächte
im Jahre ertheilen.

V. Die vorstehenden Bestimmungen treten« am 1. Juli 1896 in Kraft. Während der
Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember 1896 darf Ueberarbeit auf Grund der Bestimmung unter I
Ziffer 3a für höchstens zehn Tage und Nachtarbeit auf Grund der Bestimmung unter IV Ziffer 2
für höchstens zehn Nächte gestattet werden, sowie Ueberarbeit auf Grund der Bestimmung unter I
Ziffer 3b an höchstens zehn Tagen siattsinden. Z

Der Stellvertreter des Reichskanzlers. von Boetttcher.

Berlin, den 15. April 1896.
. A n w e i s u n g

zur Ausführung der Bestimmungen des Bundesraths über den Betrieb von Bäckereien und Conditoreien.
Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 4. März 1896 (R.-G.-Bl. S. 55).

Zur Ausführung der Bestimmungen des Bundesraths über den Betrieb von Bäckereien
und Conditoreien � Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 4. März 1896 (R.-G.-Bl. S. 55)
wird hierdurch Folgendes bestimmt:

I. Die Abstempelung der gemäß der Vorschrift unter I, 4a der Beka"nntmachung von dem
Arbeitgeber an der Betriebsstätte auszuhändenden Kalendertafel ist von der Ortspolizeibehörde un-
entgeltlich vorzunehmen. Jst die .Kalenderiasel nicht bereits vom Arbeitgeber mit seinem Namenoder fängt Firma versehen worden, so hat dies durch die Ortspolizeibehörde bei der Abstempelung
zu e e en.g II. Die Ortspolizeibehörde hat in jedem zur Nachtzeit Gehilfen oder Lehrlinge beschäftigenden
Betriebe, in welchem Bäckerwaaren hergestellt werden, halbjährlich mindestens eine ordentliche Revision
vorzunehmen. Außerordentliche Revisionen haben nach Bedürfniß und insbesondere dann zu erfolgen,
wenn der Verdacht einer gesehwidrigen Beschäftigung von Gehilfen oder Lehrlingen vorliegt.
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Bei der Revision hat der revidirende Beamte Folgendes zu beachten:
1. Von den Bestimmungen unter I der Bekanntmachung des Reichskanzlers bleiben befreit:

a) Betriebe, in denen keine Gehilfen oder Lehrlinge beschäftigt werden,
d) Betriebe, in denen die Gehilfen und Lehrlinge nur am Tage � zwischen 5«J2 Uhr Morgens

und 8If4 Uhr Abends � beschäftigt werden, oder eine Beschäftigung zur Nachtzeit nur aus-
nahmsweise und nur mit Genehmigung der unteren Verwaltungsbehörde stattfindet (IV, 2
der Bekanntmachung),

e) Betriebe, in denen nicht mehr als dreimal wöchentlich gebacken wird (IV, l der Bekanntmachung).
2. Gehört der zu revidirende Betrieb nicht zu den vorstehend unter Ia. bis o ausgeführten

Kategorien, unterliegt er also den Bestimmungen unter I der Bekanntmachung, so hat der re-
vidirende Beamte bei der Revision insbesondere festzustellen: »
a) ob die Arbeitsschicht jedes Gehilfen die Dauer von 12 Stunden oder, falls die Arbeit von

einer Pause von mindestens einer Stunde unterbrochen wird, einschließlich dieser Pause die
Dauer von 13 Stunden nicht überschreitet, und ob die Dauer der Arbeitsschichten der
Lehrlinge im ersten Lehrjahre zwei Stunden, im zweiten Lehrjahre eine Stunde weniger
beträgt als die für die Beschäftigung von Gehilfen zulässige Dauer der Arbeitsschicht (I,
I und 2 der Bekanntmachung);

b) ob zwischen den Arbeitsschichten jedem Gehilfen eine uminterbroihene Ruhezeit von acht
Stunden, den Lehrlingen eine solche von zehn Stunden im ersten Lehrjahr, von neun
Stunden im zweiten Lehrjahre gewährt wird (I, I und 2 der Bekanntmachung);

e) ob an der Arbeitsstätte eine mit dem polizeilichen Stempel versehene Kalendertafel und eine
Tafel mit einer Abschrift oder einem Abdruck der Bekanntmachung des Reichskanzlers aus-
gehängt ist (I, 4 der Bekanntmachung);

ei) ob auf der .Kalendertafel die vom Arbeitgeber ausgewählten Ueberarbeitstage vorfchriftsmäßig
durchlocht oder mit Tinte durchstrichen, und ob etwa mehr als 20 Tage in dieser Weise
als Ueberarbeitstage kenntlich gemacht sind (I, 3d und 4 der Bekanntmachung).

Z. Ja den vorstehend unter 2 bezeichneten Betrieben hat der revidirende Beamte bei jeder Revision
auf der Kalendertasel einen Revisionsoermerk zu machen.

III. Die Ortspolizeibehörde hat eine Lifte zu führen, in die alle revidirten Betriebe und
bei jedem Betriebe die Daten der vorgenommenen Revisionen einzutragen sind. Den zuständigen
Gewerbeaufsichtsbeamten ist diese Liste auf Ersuchen zur Einsicht vorzulegen.

IV. Den Gewerbeaufsichtsbeamten steht gemäß § 1391) der Gewerbeordnung neben den
ordentlichen Polizeibehörden die Aussicht über die Ausführung der Bekanntmachung des Reichskanzlers
zu. Nehmen die Gewerbeaufsichtsbeamten in der Revisionsthätigkeit der Beamten der örtlichen
PFlizei Mängel wahr, so haben sie hiervon der vorgesetzten Behörde dieser Beamten Anzeige zu
er tatten.

V. Wird eine mit dem polizeilichen Stempel versehene Kalendertafel (I, 4a der Bekannt-
machung des Reichskanzlers) im Laufe des Kalenderjahres in Folge von Beschädigungen und der-
gleichen unbrauchbar und deshalb· der Ortspolizeibehörde eine neue Tafel zur Abstempelung vorgelegt,
so hat die Ortspolizeibehörde die auf der alten Tafel durchlochten oder durchftrichenen Tage auch
auf der neuen Tafel zu durchlochen oder zu durchstreichen und auf die alte Tafel den Vermerk zu
setzen, daß sie ungiiltig sei.

VI. Auf Grund der Vorschrift unter I,3a der Bekanntmachung des Reichskanzlers ist
die untere Verwaltungsbehörde befugt, für höchstens so Tage im Jahre Ueberarbett zu gestatten.

Diese Vorschrift soll in erster Linie dem Umstande Rechnung tragen, daß sich die Arbeit
regelmäßig zu gewissen Zeiten des Jahres, zum Beispiel vor den hohen Festen und vor Markttagen,
besonders anhäuft. Die untere Verwaltungsbehörde hat deshalb für diejenigen Tage, an denen
alljährlich regelmäßig Arbeitshäufung und Bedürsniß nach Ueberarbeit eintritt, im Voraus Ueber-
arbeit zu gestatten. Hierbei ist darauf Bedacht zu nehmen, daß nicht schon alle 20 Ueberarbeitstage
durch die allgemeine Anordnung erschöpft werden, sondern, daß ein Theil der Ueberarbeitstage für
unvorhergefehene Ereignisse, die allgemein einen erhöhten Bedarf an Backwaaren im Gefolge haben,
z. B. für Te-nPpenübungen, ausgespart bleibt. »

Tritt in einzelnen Betrieben noch an anderen als den von der unteren Verwaltungsbehörde
allgemein als Ueberarbeitstage freigegebenen Tagen, in Folge besonderer Umstände, z. B. wegen
eiliger · größerer Bestellungen oder wegen erheblicher Berzögerungen in der Beendigung des Back-
prozesses, das Bedürsniß hervor, die regelmäßige Arbeitszeit der Gehilfen oder Lehrlinge zu über-
ltbreiten- so sind diese Betriebe auf die Vorschrift unter I, 3d der Bekanntmachung zu verweisen,
wonach jeder Arbeitsgeber höchstens 20 Tage jährlich nach eigener Wahl zur Ueberarbeit bestimmen kann.

VII. Durch die Vorschrift unter IV, 2 der Betanntmachung des Reichskanzlers wird die
untere Verwaltungsbehörde ermächtigt, solchen Betrieben, in denen die Gehilfen und Lehrlinge nur
am Tage � zwischen bis- Uhr Morgens und 8«f2 Uhr Abends � beschäftigt werden, und auf
die deshalb die Vorschriften unter I der Bekanntmachung keine Anwendung finden, für höchstens
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zwanzig Nächte im Jahr die Genehmigung zur Nachtarbeit zu ertheilen. Auch diese Vorschrift beruht
auf der Erwägung, daß unter besonderen Umständen eine außergewöhnliche Arbeitshäusung und
dadurch ein Bediirfniß nach Verlängerung der regelmäßigen Arbeitszeit eintreten kann.

VIII. Die in der Bekanntmachung des Reichsianzlers unter V getroffene Uebergangs-
bestimmung für die Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember 1896 ist von der unteren Verwaltungs-
behörde genau zu beachten.

Der Minister für Handel und Gewerbe. gez. Frhr. von Berlepsch

». Berlin, den IS. April 1896.
Zur Erläuterung der Bekanntmachuug des Reichskanzlers bemerke ich Folgendes:

I. Welche Behörden unter der Bezeichnung -untere Verwaltungsbehörde« im Sinne der
Bekanntmachung zu verstehen sind, ergiebt sich aus der von dem Herrn Minister des Innern und
mir erlassenen Bekanntmachung vom 4. März 1.892 (Minifterlal-Blatt f. d. g. innere Verm. S. 115).

2. Den Bestimmungen unter I der Bekanntmachung, des Reichskanzlers unterliegen nur
solche Bäckereien, in denen Gehilfen oder Lehrlinge zur Nachtzeit zwischen 8V2 Uhr Abends und
bis: Uhr Morgens beschäftigt werden und ferner mit derselben Beschränkung diejenigen Betriebe, in
denen neben Konditorwaaren auch Bäckerwaaren hergestellt werden � die -gemifchten« Betriebe ��.
Die Betriebe, die ausschließlich K·onditorwaaren herstellen � die ,,reinen« Konditoreien � bleiben
also auch dann, wenn sie zur Nachtzeit arbeiten, von den beschränkenden Bestimmungen unter I
der Bekannt"machung befreit. » ««

Ein Zweifel darüber, ob in einem Nachtbetriebe Bäckerwoaren hergestellt werden, der Be-
trieb also unter die Bestimmungen des Bundesraths fällt, wird voraussichtlich nur selten entstehen.
Verlangt die Polizeibehörde von einem solchen Nachtbetriebe die Befolgung der· Vorschriften des
Bundesraths, während der Arbeitgeber dabei beharrt, daß in dem Betriebe nur Konditorrvaaren
hergestellt würden, so wird die Entscheidung des Strafrichters herbeizuführen sein.

Z. Einer Schädigung der unter die Vorschriften des Bundesraths »fallenden ,,gemischten«
Betriebe durch die unbeschränkt gebliebenen ,,reinen« Kondltoreien wird durch die Vorschrift unter
III der Bckanntmachung des Reichskanzlers vorgebeugt, die es den gemischten Betrieben ermöglicht,
die als Konditorgehiife,n und -Lehrlinge beschäftigten Personen bei Tage unbeschränkt und außerdem
zur Nachtzeit bei der Herstellung oder Herrichtung leicht verderblicher Waaren (Eis, C-rSmes und
dergl.) zu verwenden, die Arbeitszeiten dieser Personen also auch fernerhin so zu gestalten, wie es
gegenwärtig üblich ist.

4. Ja der zwischen den Arbeitsschirhten liegenden Zeit soll jedem Arbeiter eine ununter-
brochene Ruhe von 8 Stunden, dem Lehrling im zweiten Lehrjahre eine solche von 9 Stunden und
im ersten Lehrjahre eine solche von 10 Stunden gewährt werden. In dem nach Abzug der un-
unterbrocbenen Ruhezeit verbleibenden Rest jener Zwifchenzeit darf jeder Gehilfe und Lehrling höchstens
eine halbe Stunde lang bei der Herstellung des Vorteiges, abgesehen hiervon aber bei der Her-
ftellung von Waaren überhaupt nicht und im---Uebrigen nur zu gelegentlichen Dienstleistungen also
nicht zu regelmäßigen Arbeiten irgend- welcher Art verwendet werden.

Als gelegentliche Dienstleistungen sind solche Arbeiten anzusehen, die außerhalb des regel-
mäßigen Fortgangs der Haupt- und Nebenarbeiten «des Betriebes zeitweise vorkommen, z. B. das
Abladen einer ankomrnenden Sendung von Mehl. Holz oder Kohlen, das Ueberbringen von Waaren
an einzelne Kunden. Zu den gelegentlichen Dienstleistungen zählen also nicht die regelmäßigen
Nebenarbeiten des Betriebes, z. B. das alltägliche Aue-tragen von Backwaaren an die Kunden, das
Reinigen der Backstube, der Bleche, der Maschinen und dergl.; Arbeiten dieser Art find auf die
tägliche Arbeitsschicht anzurechnen.

5. Soweit die unter die Bekanntmachung des Reichskanzlers fallenden Betriebe als Fabriken
anzusehen sind, gelten für die hinsichtlich der.Regelung der Arbeitszeiten der Arbeiterinnen und
jugendlichen Arbeiter neben den Vorschriften der Bekanntmachung auch die Bestimmungen der
§§ 135 bis 139a der Gewerbeordnung. . -

6. An Sonn- nnd Festtagen darf nach I, 5 der Belanntmachung des Reichskanzlers die
Beschäftigung von Gehilfen und Lehrlingen auf Grund des § 105c der Gewerbeordnung und der
in den §§ 105e und 105t� a. a. O. vorgesehenen Ausnahmebewilligungen nur insoweit erfolgen,
als dies mit den Bestimmmungen unter I, I bis Z der Bekanntmachung vereinbart ist. Demnach
dürfen ebenso, wie die Werktagsschichten, auch die in den Sonntag hineinreichenden Schichten nicht
länger als 12 bezw. 13 Stunden dauern.

Durch Ueberarbeit auf Grund der Vorschriften unter I, Z der Bekanntmachung sollen zwar
auch die Sonntagsschichtenverlängert werde-n dürfen; diese Verlängerung findet aber in der Regel
ihre Grenze an der von den Herren Regierungs-P,räsihenten auf Grund des § 105e der Gewer e-
ordnung für Sonn- und Fefttage vorgeschriebenen Ruhezeit von 14 Stunden. Nur an solchen Sonn-
und Festtagen, für welche etwa die Herren Regierung;-Präsidenten ausnahmsweise aus·gedehntere
Sonntagsarbeit gestattet haben (v»ergl." B III 7 der nweisung, betreffend die Sonntag»sruhe- im
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Gewerbebetriebe, vom II. März 1895) wird auch während der vierzehnstündigen Ruhezeit Ueber-
arbeit stattfinden dürfen, sofern nur den Arbeitern gemäß den Vorschriften unter I, Z der Bekannt-
machüng des Rcichslanzlers eine ununterbrochene Ruhe von mindestens 8 bezw. 9 und 10 Stunden
verbleibt.

Der Minister für Handel und Gewerbe. gez. Frhr. von Be:-lepsch.
» Breslau, den 4. Mai 1896.

Borstehende Bekanntmachung des Herrn Reichskanzlers vom 4. März d. Js. nebst Aus-
führungsbesiimmungen wird hierdurch im Auftrage des Herrn Ministers für Handel und Gewerbe
zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Der Regierungs-Priisident. J. V.: von Den-is.
Ramslau, den 15. Mai 1896.

Die städtischen Polizei-Verwaltungen und Amtsvorftände des Kreises ersuche ich, den-ihnen
hiernach zufallenden Obliegenheiten unerinnert nachzukommen und obige Bekanntmachung des Herrn
Reichskanzlers nebst Ausführungsvorscbriften ungesäumt zur Kenntniß der betheiligten Gewerbe-
treibenden zu bringen. H
ftp. 231J - Berlin, den 2. April 1896.
. Es ist letzthin vorgekommen, daß eine Baupolizeibehörde, entgegen der von dem zuständigen
Regierungs-Präsidenten ertheilten Anweisung, die Bauerlaubniß zum Um- oder Erweiterungsbau
einer beim Erlaß der Gewerbeordnungsnovelle vom 1. Juni 1891 bereits bestehenden, nicht con-
cef·sionspflichtigen Anlage ertheilt hat, ohne den zuständigen Gewerbeaufsichtsbeamten darüber zu
hören, ob etwa Einrichtungen zum Schuhe des Lebens, der Gesundheit und der Sittlichkeit der
Arbeiter nothwendig seien. Erst nach Fertigstellung der Anlage erhielt der Gewerbeaufsiehtsbeamte
Kenntniß davon und es entstand nun die Frage, wie die Bestimmung im dritten Absage des § 120ä
der Gewerbeordnung auszulegen sei, nämlich, ob jene Einrichtungen auch jetzt noch gefordert werden
dürften, nachdem dem Unternehmer durch das Versehen der Polizeibehörde die Möglichkeit entgangen
war, mit. Hülfe des sachverständigen Beirathes des Gewerbeaufsichtsbeamien auf die bilIigste Weise
den Anforderungen zu genügen, oder aber, ob es nicht der Absicht des Gesetzgebers, der offenbar
d.urch die in Rede stehende Bestimmung die Besitzer beim Erlaß des Gesetzes bereits bestehendes:
Anlagen habe schonen wollen, mehr entspreche, wenn man annehme, daß der Unternehmer mit der
Einreichung eines vorschriftsmäßigen Baugesuches seinen Verpflichtungen nachgekommen sei, und somit
nicht mehr zur nachträglichen und deshalb naturgemäß erheblich kostspieligeren Herstellung von Ein-
richtungen zum Schutze der Arbeiter angehalten werden könne, nachdem die Gelegenheit dazu ohne
sein Verschulden unbenutzt vorübergegangen sei.

Ich bemerke dazu ergebenst Folgendes:
Allerdings hat der Gesetzgeber die Besitzer der beim Erlaß des Gesetzes bereits bestehenden

gewerblichen Anlagen insofern schonen wollen, als er gleichsam die Präsumtion aufstellte, daß diese
Anla en den bis zum Erlaß der Novelle vom I. Juni 1891 zu stellenden Anforderungen des Ar-
beiteåchutzes entsprochen hätten, und eine Prüfung, ob sie auch den erhöhten Ansprüchen der §§ 120 a�a
der Novelle genügen � abgesehen von der unter allen Umständen zu sordernden Beseitigung erheb-
licher, das Leben, die Gesundheit oder die Sittlichkeit der Arbeiter gefährdender Mißstände � bis zu
dem Zeitpunkte aufg.eschoben wissen wollte, wo sie einem Um- oder Erweiterungsbau unterzogen werden.

Daß dabei Rücksichten auf den Kostenpunkt maßgebend gewesen sind, steht außer Zweifel.
Diese Rücksichten dürfen indessen bei der Anwendung der in Rede stehenden gesetziichen Bestimmung
nicht über die vom Gesetzgeber felbst in den Worten: »so lange nicht eine Erweiterung oder ein
Umbau eintritt« gezogenen Grenzen hinaus zur Geltung gebracht werden. Gesetzlieh normirte
Pflicht des Unternehmers ist es, wie beim Neubau gewerblicher Anlagen, so auch beim Um- und
Erweiterungsbau zu prüfen, ob die Einrichtungen den aus Grund der Gewerbeordnung zu stellendenAnc;orderungen genügen und alles in den alten Anlagen etwa noch Fehlende bei dieser Gelegenheit
no zuholen.

Sache des Unternehmers ist es- sich über den Umfang der ihm obliegenden Verpflichtungen
und die zweckmäßigste Art ihrer Erfüllung � soweit erforderlich, durch Benehmen mit den Polizei-
behörden oder« Gewerbeaufsichtsbeamten � zu unterrichten.

b Wenn die Baupolizeibehörden angewiesen werden, vor Ertheilung der Bauerlaubniß die
GewerbeaUfsichtsbeamten darüber zu hören, welche Anordnungen zum Schuhe der Arbeiter etwa
noch zu treffen sein möchten, so handelt es sich hierbei lediglich um eine durch das Gesetz nicht
gebotene, aus Zweckmäßi keitserwägungen hervorgegangene, interne Anweisung für. die zuständigenIZEläöri)ien,si von deren Befolgung die gesetzlich begründeten Verpflichtungen des Unternehmers nicht
a ng g nd. « . .
» Die Suspensirbedtngung, von der im dritten Absage des § x·20ä der Gewerbevrdnung die

Anforderungen der P»olizeibehörd·eden beim Erlaß der PovelIe pour I. Juni 18·91 bereits, bestehn«
den Anlagen gegenüber abhängig gemacht worden sind, ist ers-gilt, se!-zip eine Ertyeiterung der Jn-
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lagen oder ein Umbau eintritt, und dem Wortlaut wie dem Sinne des Gesetzes würde es wider·
sprechen, wollte man annehmen, daß, weil durch Schuld »der Baupolizeibehörde» der Gewerbe·
aufsichtsbeamte keine Gelegenheit gehabt hat, sich vor Erti)eilung der Bauerlaubmß gutachtlich zu
äußern, die Anlage so behandelt werden m·usse, als ob sie seit dem Erlaß der Novelle nicht um-
ebaut oder erweitert. worden wäre und. mithin erst. beim--nächsten Un-«-«ssoder Erweiterungsbau An-Porderungen im Sinne der §å12g,?·�;s(; defrü GZverä)ei-rdn;ink;H gestellt werden könnten.

ck im ck is all c Un cWcc c.
(gez.) Freiherr von Berlepsch.

Namslau, den 15. Mai 1896.
Borstehenden Erlaß bringe ich hiermit behufs Nachachiung zur Kenntniß der städttschen

Polizeiverwaltnngen und Amtsvorstände des Kreises. o

III« 282l Namslau, den 9. März 1896.
Polizei-Verordnung

über die äußere Heilighaltnng der Sonn- nnd Feiertage.
Aus Grund des § -137 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli

1883 (G.-S. S. 195) und der Allekhöchsten Kabinetsordre vom 7. Februar 1837 (G.-S. S. 19),
sowie der §§ 6, 12 und 15 des Gesetzes über die Polizei-Verwaltung vom 11. März 1850 (G.-S.
S. 265) wird mit Zustimmung des Provinzialrath"es für den Umfang der Provinz Sehlesien unter
Aufhebung der Polizeiverordnungen vom 26. Juli 1882, 8. September 1880 und 15. November
1882 verordnet, wie folgt:

§ 1. An den Sonn- und Feiertagen sind alle öffentlich bemerkbaren Arbeiten sowie alle
geriiuschvollen Arbeiten in den Häusern und Betriel)sstätten verboten.

Zu den hiernach verbotenen Arbeiten gehören beispielsweise:
a. die gewöhnlichen Arbeiten der Feldbestellung, Saat und Ernte, des Einsahrens, Aus-

dresehens, -Düngerfahrens, sowie alle Erd-, Kultur- und sonstigen Arbeiten in Feldern,
Gärten, Weinbergen, Wiesen, Forsten und Anpslanzungen (vergl. jedoch §§ 2 u. 3);

d. die öffentlich bemerkbaren Handwertsarbeiten außerhalb der Werkstätte und solche Hand-«
werksarbeiten innerhalb der Werkstätte, welche, wie die der Klempner, Schmiede, Bött-
cher, Stellmacher u. s. w. mit störendem Geräusche verbunden find (vergl. jedoch § 5);

a. die Arbeiten in Fabriken, Bergwerken, Salinen, Ausbereitungsanstalten, Briichen und
Gruben, Hlittenwerken, Mühlen, aus Zimmerpiätzen und anderen Bauhöfen, Werften
und Ziegeleien, sowie bei Bauten aller Art (vergl. jedoch § 5);

il. der Betrieb der offenen Geschäftsstellen des handelsgewerbes (vergl. jedoch §§ 5 u. 6);
e. das Beladen und Entladen von Schiffen, Kähnen, Flößen, Frachtfuhrwerken und Mö-

belwagen aus öffentlichen Straßen und Plätzen und, wenn es nicht ohne öffentlich
bemerkbares Geräusch vorgenommen werden kann, auch in geschlossenen Hösen (vergl.
jedoch §§ Z und 4); »

i. das mit störendem Geräusch oder Aussehen verbundene Fortschasfen von Sachen auf
den öffentlichen Straßen und Plätzen in geschlossenen Ortschasten, z. B. das Fahren
der Bier- und Rollwagen, der Wagen mi«t leeren Fässern, Eisenstangen und dergleichen,
der Umzug mit Möbeln aus einer Wohnung in die andere, sowie das Fahren von
Vieh, von Bau- und Brennmaterialien, Futter, Lebensmitteln und Feldsrüchten (vergl.
jedoch §§ 2, 3 und 4);

g. das Treiben von Vieh auf den öffentlichen Straßen und Plätzen geschlossener Ort-
schaften (vergl. jedoch § 2 Nr. 3 und 5 und § 3.)

§ 2. Das Verbot des § 1 findet keine Anwendung:
1. auf Arbeiten, welche in Nothsällen, wie bei Feuers- und Wassersgefahr und dergl. oder

im öffentlichen Interesse unverzüglich vorgenommen werden müssen;
2. auf Arbeiten, welche zur Befriedigung der Bedürfnisse des häuslichen Lebens täglich

vorgenommen werden müssen; «
Z aus Arbeiten, welche in der Landwirtl)fchast und Gärtnerei � wie das Futterholen,

das Fiittern, das Aus- und C-·intretben, sowie das hüten des Weideviehs, das Treiben
des Biehs zur Tränke, das Begießen von Pflanzen und dergl. � zur Fortsetzung des
Betriebes,töglich vorgenommen werden müssen;

4. auf Arbeiten, welche in Zier- und Hausgärten oder von Lohnarbeitern und kleinen
Leuten mit ihren Angehörigen zur Bestellung oder Abwartung ihrer Gärten, Felder
und Weinberge außerhalb der Zeit des Hauptgottesdienstes (§ 16) verrichtet werden;

5. auf das Fahren und Treiben von Vieh zu den am folgenden Tage stattsindenden
Biehmärkten.

§ Z. Die im § I verbotenen Arbeiten, soweit es sich nicht um die Beschäftigung gewerb-
licher Arbeiter handelt, kann die Ortspolizeibehörde für den einzelnen Sonn- oder Feiertag gestatten,
wenn sie zur Berhiitung eines unverhiiltnißmäßigen Schadens erforderlich sind und die Nothwendig-
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seit nicht absichtlich herbeigeführt oder durch Außerachtlassung der gehörigen Sorgfalt verschuldet ist.
Beispielsweise kann die Erlaubniß ertheilt werden, wenn anhaltend ungünstige Witterung die recht-
zeitige Vornahme von Erntearbeiten verhindert hat, oder Naturereignisse, wie Hochwasfer, Niedrig-
wasser, Frost und dergleichen den Betrieb der Sehisffahrt oder die Schiffsladung bedrohen.
is Die Erlaubniß ist thunlichst auf die Zeit außerhalb des eHauptgottesdienstes (§ 16) zu
beschränken.

§ 4. Nicht berührt werden von dem Verbote des § 1:
1. Eisenbahnverkehr, der Personen-Schifffahrtsverkehr und das Lohnfuhrwesen für Per-

sonen und Reisegepäck;
2. der durchgehende Frachtschifsfahrts- und Frachtfuhrwerksverkehr, sowie der Eilgüter-

Verkehr zu und von den Bahnhöfen und Dampfschiffen;
3. der Reichs-Post- und Telegraphenverkehr;
4. bis zur Zeit des Hauptgottesdienstes der durch Privatunternehmer vermittelte Brief-

verkehr und Verkehr mit Packeten, insoweit dieser nicht durch Frachtfuhrwerke bewerk-
stelligt wird;

5. der Gewerbebetrieb derjenigen, welche auf öffentlichen Straßen und Plätzen oder in
Wirthshäusern ihre persönlichen Dienste anbieten (Dienstmänner, Fremdenführer und
dergl.), sofern die Verrichtungen nicht an sich dem Verbote des § I unterliegen;

6. der Transport von Lebens- und Genußmitteln sowie von Eis während der"für den
Handel mit diesen Gegenständen freigegebenen Stunden.

§ 5. Soweit die Beschäftigung gewerblicher Arbeiter aus Grund der Gewerbeordnung an
Sonn- und Feiertagen gestattet ist, findet das Verbot des §1 auf die Arbeiten in offenen Geschäfs-
stellen des Handelsgewerbes und auf den Betrieb von Bergwerken, Salinen, Ausbereitungsanstalten,
Brüchen und Gruben, von Hüttenwerken, Mühlen, Fabriken und Werkstätte-n, von Zimmerplätzen
und anderen Bauhöfen, von Werften und Ziegeleien, sowie bei Bauten aller Art keine Anwendung.

§ 6. Das Aushängen und Ausstellen von Waaren in den Schaufenstern und in- oder vor
den Ladenthiiren während der Zeit des Hauptgottesdienstes ist verboten.

Märkte und Messen dürfen an Sonn- und Feiertagen nur stattfinden, wo dies herkömmlich
ist. Jedoch muß der Wochenmarktverkehr vor Beginn des Hauptgottesdienstes (§ 16) beendet sein.
Jeder andere Marktverkehr darf erst nach der Zeit des Hauptgottesdienstes beginnen.

Der Gewerbebetrieb im Umherziehen- und der Gewerbebetrieb der im- § 42b der Gewerbe-
ordnung bezeichneten Personen ist an Sonn- und Feiertagen allein im Falle des § 55a Absatz S
der G.-O. und auch dann nur außerhalb der Zeit des Hau·ptgottesdienstes (§ 16) statthaft. S

Oeffentliche Versteigerungen dürfen an Sonn- und Feiertagen nicht abgehalten werden.
§ 7. Apothekern ist der Verkauf von Arzneimitteln und Gegenständen der .Krankenpflege

jederzeit gestattet.
· § 8. Der Betrieb des Schankgewerbes darf an Sonn- und Feiertagen bis nach Beendigun
desI.Dauptgottesdienstes (§ 16) nur insoweit stattfinden, als er nicht geräuschvoll und äußerliZ
nichtIbemerkbar ist.

Der Betrieb der Branntweinfchenken ist während der Zeit des Hauptgottesdienstes (§ IS)
gänzlich untersagt.

Während der Sommermonate kann die Ortspolizeibehörde den Verkehr in Wirthschaften
außerhalb geschlossener Ortschaften, welche bei Ausflügen besucht zu werden pflegen, von dieser
Beschränkung entbinden. « »

§ 9. Während der Zeit des Hauptgottesdienstes (§ 16) ist die Auszahlung des Lohnes
an;Arbeiter, Handwerker und Hausgewerbetreibende verboten.

§ 10. Oeffentliche Versammlungen und·Auszüge, welche nicht gottesdienstlichen Zwecken
dienen, find an Sonn- und Feiertagen erst nach der Zeit des Hauptgottesdienstes gestattet. Leichen-
begängnisse dürfen nicht während der Zeit des Hauptgottesdienstes stattfinden.

§ 11. An Sonn- und Feiertagen sind während der Zeit des Hauptgottesdienstes (§ 16)
alle Musikaufführungen, Sehaustellungen und theatralische Vorftellungen, einschließlich der Proben dazu,
ferner Wettrennen und alle mit Geräusch verbundenen gesellschaftlichen«Vereinigungen und Ver-
gnügungen an öffentlichen Orten, namentlich das Kegelspiel, Scheiben- und Vogelschießen, desgleichen
alle die Sonntagsruhe störenden Belustigungen in Privaträumen oder Privatgärten verboten.

Die Drehorgelspieler, Puppenspieler, Thierführer, Seiltänzer undszsonstigen im § 33b der
Gewerbeordnung bezeichneten Gewerbetreibenden, welche Musikaussührungen, Schaustellungen, thea-
tralische Vorstellungen oder sonstige Lustbarkeiten öffentlich darbieten, ohne daß ein höheres Jnteresse
der Kunst und Wissenschaft dabei obwaltet, dürfen den Betrieb ihres Gewerbes erst von 3 Uhr
Nachmittags ab beginnen.

Tanzmusiken, Välle und ähnliche Lustbarkeiten in Gasthäusern, Schankkvirthschaften und
sonstigen Vergnügungslokalen, auch wenn sie in geschlossenen Gesellschaften stattsinden, dürfen vor
Z Uhr Nachmittags nicht anfangen.
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§ 12. An den Vorarbenden und den ersten Tagen der drei großen Feste (Weihnachten,
Ostern und Psingsten), an den Vorabenden des Bußtages, des dem Andenken der Verstorbenen ge-
widmeten Jahrestages und des Allerseelentages, sowie an den drei letztgenannten Tagen selbst, am
Aschermittwoch und in der ganzen Charwocl:e dürfen weder öffentliche noch private Tanzmusiken,
Bälle und ähnliche Lustbarkeiten veranstaltet werden. »

Die öffentlichen Tanzvergnügungen und ähnliche öffentliche Lustbarkeiten sind außerdem auch
von Mitsasten bis zum ersten Osterfelertage und vom Montage nach dem zweiten Adventssonntage
bis zum ersten Weihnachtsseiertage verboten.

Am Bußtage und am Charfreitage dürfen außerdem auch öffentliche theatralische Vorstel-
lungen, Schaustellungen und sonstige ähnliche Lustbarkeiten, mit Ausnahme der Ausführung geist-
licher Musikstück (Oratorien 2c.) nicht stattfinden.

Am ersten Weihnachts-, Oster- und Pfingfttage, am Mittwoch, Donnerstag und Freitag
der Charwoche und in überwiegend evangelischen Ortschaften an dem dem Andenken der Verstor-
benen gewidmeten Jahrestage, in überwiegend katholischen Ortschaften am Allerseelentage sind nur
theatralische Darstellungen und Musikaufsührungen ernsten Inhalts gestattet.

§ IS. Des- und Treibjagden sind an Sonn- und Feiertagen unbedingt, sonstiges Jagen
ist während der Zeit des Hauptgottesdienstes untersagt.

§ 14. Feiertage im Sinne dieser Verordnung sind der erste und zweite Weihnachtsfeiertag,
der Neujahrstag, der Charfreitag, der Ostermvntag, der Himmelfahrtstag, der Psingsimontag und
der Buß- und Bettag.

§ IS. Der Ortspolizeibehörde liegt es ob, die Gottesdienste, auch diejenigen, welche an
anderen christlichen Feiertagen, als den im § 14 bezeichneten. und welche sonst aus besonderen An-
lässen (Kirchweih-, Missions- u. s. w. Festen) stattfinden, gegen örtliche Störungen zu schützen.
Werden die Störungen durch einen der Aussicht der Vergbehörden unterstellten Betrieb verursacht,
so hatssdie Ortspolizeibehörde ihre Anordnungen im Einverneh:nen mit der zuständigen Bergbehörde
u tre en. « .
. § 16. Unter der Zeit des Hauptgotiesdienstes im Sinne dieser Verordnung wird diejenige
Zeit verstanden, welche aus Grund des § 105d Absatz 2 der Gewerbeordnung von der Polizei-
behörde als die durch den Gottesdienst bedingte Arbeitspause festgesetzt ist.

Wo an Sonn- und Feiertagen neben dem Hauptgottesdienste Nachmittagsgottesdienst statt-
sindet, greifen für diesen die Bestimmungen des § 2 Nr. 4, § 3 Abs. 2, § 6 Abs. 3 und der
§§ 8, 9, 11 Abs. 1 der Art Platz, daß Alles, was dort für die Zeit des .Dauptgottesdienstes ver·
boten ist, auch während der Zeit des Nachmittagsgottesdienstes insoweit unterbleiben muß, als diese
nicht über 3 Uhr Nachmittags hinausreicht. Welche Zeit hiernach als die Zeit des Nachmittags·
gottesdiensies zu betrachten ist, hat die Ortspolizeibehörde bekannt zu machen.

§ 17. Zuwiderhandlungen gegen diese Polizei-Verordnung unterliegen, sofern nicht nach
den bestehenden Strasvorschristen eine härtere Strafe verwirkt ist, einer Geldstrafe bis zu 60 Mart,
im Unvermögensfalle eine entsprechend.e Haftstrase (§ 366 Ziffer I des Reichsstrafgesehbuches).

§ 18. Hinsichtlich der Beschränkungen, denen die Ausübung der Fischerei im Interesse
der äußeren Heilighaltung der Sonn- und Festtage« unterliegt, verbleibt es bei den Bestimmungen
der provinziellen Aussiihrungsverordnungen zum Fischereigesetz und der aus Grund derselben von
den Regierungs-Präsidenten getroffenen Anordnungen.

§ 19. Diese Verordnung tritt am 1. April 1896 in Kraft.
Der Ober-Präsident der Provinz Schlesien. Fürst v. .«datzseidt.

Namslau- den 20. Mai 1896.
Vorstehende Polizei-Verordnung bringe ich hierdurch wiederholt zur öffentlichen Kenntniß.

Ko« DR! Namslan, den 16. Mai 1896.
» Ich bringe hierdurch zur öffentlichen Kenntniß, daE am ersten Pfingftfeiertage und kam

Borabende desselben, d. i. am 23. und 24. Mai rr., alle anzvergnügen und ähnliche ,Lustbar-
seiten, also auch die nicht öffentlichen untersagt sind und dass am ersten 8kfingstfeiertage nur
theatralische Darftellungen und Musikausfiihrungen ernsten Inhalts stattfinden tiefen.
III« 284l  Namslau, den 16. Mai 1896.

Betrifft Unterstützung von Familien der zu Iriedensiibungen einberufen» Mannschaften. as
Die im vergangenen Jahre hier vorgelegten Empfangsbescheinigung» über Familien-Ut"eter-

stüpung der zu Friedensübungen einberufenen Mannfchasten waren zum großen Theil derart unvoll-
ständig aufgestellt, daß zur C·rmittelung der fehlenden Angaben vielfach Ritckfragen ergehen mußten.S-;erdurch ist aber die Auszahlung der Unterstiitzungsbetriige an die Empfangsberechtigten in nicht

nschenswerther Weise verzögert worden-
Um diesem Uebelstande für die Zukunft vorzubeugen, werden nachstehende Bestimmungen

sur genauesten Beachtung den Ortsbehörden in Erinnerung gebracht: · «
Nebst 3 Beilagen " "



1. Beilage zu Nr. 21 des ,,Namslauer Kreisblattes.«
Donnerstag, den 21. Mai l896.

2.

10

11

12

13

14

15

-

16.

17.
18.

Zu den Empsangsbescheinigungen (Musier A) dürfen nur die vorgeschriebenen Formulare
verwandt werden. Die Verabsalgung derselben erfolgt unentgeltlich im Kreis-Ausschuß-Bureau
und ist der erforderliche Bedarf dortselbst anzugeben.
Seitens der Gemeindebehörden sind nur der Kopf und die Spalten I, 2 und 3 des Formulars
auszufüllen und die am Fuße desselben vorgedruckte Bescheinigung ausznfertigen. Die Spalten
4 bis 9 sind für die diesseitigen Eintragungen frei zu lassen. Bezüglich der Ausfüllung wird
Folgendes bemerkt:
Hinter Vor- und Zunamen des Einberufen ist die Civilstellung desselben anzugeben. Be-
zeichnungen der letzteren wie ,,Einwohner«, ,,Einlieger« und ,,Jnlieger« sind als unklar zu
vermeiden, hierfür vielmehr Bezeichnungen wie ,,Bauer«, ,,Halbbauer«, ,,Stellenbesitzer«, ,,Häusler«,
»Arbeiter« u. s. w. zu wählen.
Als ,,Anfenthalsort« ist derjenige des Einberufenen anzugeben und, sobald er nicht im dies-
seitigen Kreise liegt, nach Kreis und Regierungsbezirk näher zu bezeichnen.
Nach diesem Aufenthaltsort richtet sich der ortsübliche Tagelohn, welcher auf der Empfangs-
bescheinignng zu vermerken ist. Bei den im Auslande wohnenden ist jedoch auch der ortsüb-
liche Tagelohn desjenigen Ortes angeben, an welchem der Einberufene in militärischer Kontrolle steht.
(Für den Kreis Namslau ist der ortsübliche Tagelohn für männliche erwachsene Personen
höheren Orts auf eine Mark festgesetzt; dieser Sah wird daher bei denjenigen Einberufenen
anzugeben sein, welche ihren Aufenthaltsort im hiesigen Kreise haben.)
Als ,,Charge« ist stets anzugeben ,,Reservist«, ,,Wehrmann« oder Ersatz-Reservist für die . . . te
Uebung.« Andere Bezeichnung wie ,,Unteroffrzier«, ,,Krankenträger«, ,,Krankenwärter«, u. s. w.
können nur in Klammern beigefügt werden.
Die Uebungsdauer ist genau zu bezeichnen, ebenso ist die Anzahl der Marschtage einzurücken.
In Spalte 1 des Formulars ist die ,,Familienstellung der Unterstützungsberechtigten« in dem
Verhäliniß zum Einbernfenen anzugeben, (z. B. ,,Ehefran«, ,,Sohn«, ,,Tochter«, ,,Mutter«,
»Schwiegermutter« u. s. w.)
In Spalte 2 ist Name, Vorname und Geburtsname der Ehefrau, Vorname, Geburtstag und
Jahr der Kinder anzugeben; der Altersangabe der Ehefrau bedarf es nicht.
Bei unehclichen Kindern ist anzugeben, ob dieselben von dem Eingezogenen rechtsgiltig legitimirt
worden sind; verneinendenfalls steht denselben eine Unterstützung nicht zu.
Bei den während der Dauer der Uebung gebotenen Kindern darf die Unterstützungsz nur vom
Tage der Geburt an berechnet werden, bei den während der Dauer der Uebung Gestorbenen
nur bis zum Todestage.
Für Pflegekinder, Geschwister der Ehefrau, Neffen u. s. w. des Einberufenen darf eine Unter-
stützung nicht liquidirt werden. »
§ 1 Absatz 2 der Aussührungs-Vorschristen vom 2. Juni 1892 unterscheidet die Verwandten
des Einberusenen selbst und diejenigen der Ehefrau des Letzteren. Bei den directen Verwandten
des Einberufenen in aufsteigender Linie oder dessen Kindern über 15 Jahre genügt die Be-
scheinigung des Ortsvorstandes, daß die-Betreffenden von dem Einberufenen unterhalten werden.
Dagegen bedarf es bei den Verwandten der Ehefrau »in aufsteigender Linie oder deren Kinder
aus früherer Ehe außer der Bescheinigung,·daß dieselben von den Einberufenen unterhalten
werden, noch der Angabe der Gründe, welche die Gewährung einer Unterstützung angezeigt er-
scheinen lassen. Es gehört hierzu die Angabe, daß dieselben kein eigenes Vermögen besitzen, daß
sie sich nicht selbst ihren Unterhalt verdienen können und daß keine anderen zur Unterhaltung
verpflichteten Verwandten vorhanden oder daß dieselben dazu nicht im Stande sind.

Zu Zwecken dieser Bescheinigung kann die Rückseite des Formulars benutzt werden.
Auf die in § 2 a�c der Ausfiihrungs-Vorschriften vom 2. Juni 1892 bezeichnete Art der
Zahlung wird ausdrücklich hingewiesen.
Die Ausfüllung der Empfangsbescheinigung ist mit schwarzer Tinte zu bewirken, namentlich ist
zur O«uitiungsleistung in Spalte 10 nur schwarze Tinte zu verwenden. Revisionsstriche,
Rasuren, Anwendung von bunter Tinte, Bleistiftnotizen dürfen nicht vorkommen; Aenderungen
find zu vermeiden.
Das Datum der Anmeldung der Unterstützung ist genau anzugeben. Die Anmeldung hat binnen
4 Wochen stattzufinden und zwar bei der Gemeindebehörde desjenigen Ortes, an welchem die
Unterstützungsberechtigten ihren Wohnf1tz haben. ·
Einer Unterhaltungs-Bescheinigung für die Ehesrau und die Kinder des Einberufenen bedarf es nicht.
Die Empfangsbescheinigungen sind sofort nach Anmeldung des Unterstützungsanspruchs auszu-
fertigen und hierher einzureichen. Nach diesseits erfolgter Festsetzung der Unterstiitzungsbeträge
werden die Empfangsbescheinigungen den Ortsbehörden wieder zugehen. Letztere haben nun,
falls dies nicht bereits vorher geschehen sein sollte, die Auszahlung der Beträge an die Empfangs-
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berechtigten alsbald zu veranlassen. Die Erstaitung der vorschußweise gezahlten Beträge erfolgt
aus der Kreiscommunal-Kasse aus Grund einer hierher etnzureichenden Nachweifung, zu welcher
Formulare im Kreis-Ausschuß-Bureau verabfolgi werden. Die unter die Nachweisung zu
setzende Quittung hat auf die Kreis-Comumnal-Kasse hierselbst zu lauten.

Jn die Nachweisung sind sämmtliche im Laufe eines Monats sich ansammelndeLiqutdationen
aufzunehmen, die Einreichung der Nachweisung hat spätestens bis zum Z. des betreffenden
folgenden Monats zu geschehen und sind derselben die Empfangsbescheinigungen (Muster A)
beizufügen.

Vorftehende Anleitung wird den Orisbehörden im Hinblick auf die demnächst u rt dz etwa en e
Anmeldung von Unterstützungsansprüchen zur Uebung einberufener Mannschasten wiederholt zur
Beachtung mitgetheilt.
-to. -es-II  is « K Namslau, de« 15 Mai 189s

Durch das Königliche Proviantamt werden für die hiesigen Magazine die Stroh-Ankäufe
sowohl im laufenden,·als in den folgenden Monaten fortgesetzt.

-« Soweit der Unterbringungsraum ausreicht, kann die Ablieferung von Stroh auf vorherige
Vereinbarung auch unmittelbar an die Eskadron in Bernstadt stattfinden.

Oliv- 2361 Namslau, den 16. Mai 1896.
Kirschen-Verpachtung.

Zur Verpachtung der Kirschen auf den Chausseen des Kreises Namslau ist ein
Termin auf

Sonnabend, den 6. Juni er. Vormittags 9 Uhr
für Siißkirschen und

Sonnabend, den 13. Juni er. Vormittags I) Uhr
für die Sauerkirschen, im Locale des Gaftwirtl) Müller in Böhmwitz festgesetzt, zu welchem Pacht-
lustige mit dem Bemerken eingeladen werden, daß

1. jeder Bieter eine Bietungscaution von 30 M. zu erlegen hat, und
2. jeder Pächter nach Ertheilung des Zuschlages die ganze Pachtsumme sofort im Termin

zu zahlen hat.
NO« 237l - - « K Namslau den 4 M« 189, . at 6.

Nachstehend bringe ich die Jmpfpläne für das diesjährige Jmpfgeschäst zur öffentlichen
Kenntniß und mache gleichzeitig auf § 14 und 15 des Jmpfgesetzes Vom 8. April 1874 (R.-Ges.-
Blatt 1874 S. 31) wiederholt mit dem Bemerken aufmerksam:

I. Eltern, Pflegeeltern und Vormünder, welche den nach §12 a. a- O. ihnen obliegenden
Nachweis, daß die Jmpsung ihrer Kinder und Pflegebefohlenen erfolgt oder aus einem gesetzlichen
Grunde unterblieben ist, zu führen unterlassen, mit einer Geldbuße bis zu 20 Mark.

2. Eltern, Pflegeeltern und Vormünder, deren Kinder und Pflegebefohlenen ohne geseh-
lichen Grund und trotz erfolgter amtlicher Aufforderung der Jmpfung oder der ihr folgenden Ge-
g:ellung (§ d5) entzogen geblieben sind, mit Geldbuße bis zu 50 Mark oder mit Haft bis zu drei

agen, un
3. Aerzte und Schuloorsteher, welche den durch §8 Abs. 2, §7 und durch § 13 a. a. O.

ihnen auferlegten Verpflichtungen nicht nachkommen, mit Geldbuße bis zu 100 Mark bestraft werden
Die städtrschen Polizei-Verwaltungen, Guts- und Gemeindevorsteher ersuche resp. veranlasse

ich, unter Hinweis auf § 20 des Jmpfregulativs vom 4. Januar 1875 (Auß. Beilage zu Nr. 9
des Amtsblattes pro 1875), die Eltern der Jmpflinge oder deren Stellvertreter zu den von den
Bezirks-Jmpfärzten angesetzten Jmpfterminen ungesäumt durch Circular vorzuladen und ihnen dabei
bemerklich zu machen, daß nach § 14 des Jmpfgefetzes vom 8. April 1874 Eltern, Pflegeeltern
und Vormünder, deren Kinder oder Pflegebefohlenen ohne gesetzlichen Grund und trog erfolgter
amtlicher Aufforderung der Jmpfung oder der ihr folgenden Gestellung entzogen geblieben sind, mit
Geldstrafe bis zu 50 Mark oder mit Haft bis zu drei Tagen bestraft werden und daß nach § 22
des Jmpfregulativs die Vorgeladenen pünktlich zu erscheinen haben. Das Eircular ist von den Vor-
geladenen zum Zeichen der Kenntnißnahme unterschriftlich zu vollziehen und von den insinuirten
Beamten die richtige Jnsinuation am Schlusse zu bescheinigen.

Ferner mache ich auf die §§ 32, 33 und 34 des Jmpfregulativs noch besonders auf-
merksam, wonach: »

a.. die Gemeinde- bezw. die Gutsvorsteher und Poiizeiverwalter in den Städten bei Ordnungs-
strafe verpflichtet sind, den öffentlichen Jmps- und Revisionsterminen persönlich beizuwohnen
im Behinderungsfalle aber einen Schüssen bezw. den Beigeordneten oder einen Rathmann
mit der Stellvertretung zu beauftragen;
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d. sie ebenso an diesen Terminen eine des Schreibens hiiireichend kundige Person dem Bezirks-
arzte zur Seite zu stellen und mit der Führung der Listen während des Termins zu beauf-
tragen haben; «

c. die Gemeinde- bezw. Gutevorsteher und Polizei-Verwalter in den Stiidten oder deren Stell-
vertreter bei Ordnung·3strafe gehalten find,

diejenigen Eltern, Pflegeeltern und Vormünder, deren Kinder und Pflegebefohlenen ohne
gesetzlicl)en Grund und trotz erfolgter amtliche: Aufforderung der Jmpfung oder der ihr«
folgenden Revision entzogen geblieben sind, am Schlusse des Terminö zu notiren und
ungesäumt zur Bestrafung anzuzeigen, auch daß solches geschehen, in der Liste zu be-
sche"inigen. Die Dupltkate der Jinvflisien sind im Termin ebenfalls zu berichtigen.

Jnipfplan pro l896

umfassend die Ortschaften: Jacobödorf, Altstadt, Saabe, Groß-Marchwitz, Grüneiche, Neu-Marchwitz,
C·isdorf, Ellguth, Teutfch-Marchivitz, Niefe, Wilkau, Damnig, Mülchen, Pauls-darf, Krickau, Iauchendorf,

Obischau, »Windisch-Marchivitz, Minkoivgky und Stadt Nam6lau. ·

Jmpfarzt: Königlicher Kreiöphysikuö, Sanitätsraths Dr. Diröka in Namslau.

Die Vcsji)chti-
. . » g1xUg etDæ øssem ehe Impfm«g und Datum. Stunde. G;ZYsgee«:· Datum. Stunde.
Wicdckimpfuug findet statt. U« ·

geimpften
. findet statt:

In der
J OttI·iI)aft:

In der evangel. Schule zu Namslau
die ErstimpflingF und Schulkinder
von Damnig un Ellguth « 28. Mai 1 Uhr Nainslau 30. Mai 1 Uhr

In der evangl. Schule zu Namslau die «
Schulkinder der Stadt Namslau 23. Mai l Uhr Namslau 30. Mai 1 Uhr

In der evangl. Schule zu Namslau die
Erstimpflinge der tadt Namslau . J
(1. Hälfte) . . . Namslau 27. Mai 1 Uhr

In der evangl. Schule zu Namslau
die Ersiimvflinge der Stadt Nanislau · ·
(2. Hälfte) . Namslau 27. Mai 2 Uhr

In der Schule zu Groß-Marchwitz die

grsti9i?�i2pfl8ige uiB S93t)eulk3nder vor; G ß.- r witz, en- ar wir, un ro -
G:iineiIhe Z. Juni I Uhr Marchwitz 10. Juni 1 Uhr

In der Schule zu Min·kowski) die Erst-
impflinge und Schulkinder von Min- · l · » «
kowski), Saabe und Hessenstein Z. Juni 21-- Uhr Minkowsky 10. Juni L - Uhr

Jn der Schule zu Windisch-Marchwitz

die 3stii;itsIcfE�liMe c5mdtz S93huflkinde; Wi d·schv "- rwi, ieeun n1- »M?ilchenn ! a 3. Juni 5 Uhr Marchwitz 10. Iuni 4 Uhr
Iii der Schule zu Wilkau die Erst-.

impflinge und Schulkinder von Ober- » ,
und Nieder-Wilkau S« JUUk I«-I Uhr WIkkCU 13· JUM S Uhr

Im G sth s Ia obsdorf die Erst-imvfk«in glliiTdzSchullinder von Jacobs-
dort, åisdorf, Krickau, Paulsdorf, ,
Obischau und Iauchendorf S- JUUk 3 Uhr J(1TDhsdVkf 13- JU1U 3 UhV

In der Schule zu Deutsch-Marchwit3
di Erfti fl· dSch lk" d V Deutfchf «Aktstadtni:gdnE«):utt1sch-Mq1:ck;kt;isr on 6. Juni 5 Uhr Marchivitz 13. Juni 4 Uhr
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Jntpfplan pro 1896
umsossend die Ortschaften Lankau, Simmelwitz, Nassadel, Giesdors, Böhmwitz, Buchelgdors, hangen-
dorf, Belmgdors, Michelodors, Eckerodors, Hönigern, Reichen, Grambschütz, Gülchen, Groditz, Bank-
witz, Strehlitz I, 11 und 1l1, Schwirz, Stiidtel, Wallendors, Dziedzitz, Bachowitz, Sophienthal, Er di
mannsdorf,Dammer, Groß- und Klein-Steinersdorf,Sterzendors,Johanngdorf, Friedrichöberg und Rotbart.

Jmpsarzt: Köni·alicher Kreiowundarzt Dr. Les chik in Natn6lau.

Die Bcsich-
tigung der

Die ·össeumche Jmpstmg und Datum. Stunde. UgeEsFefs:J- Datum. Stunde.
Wiederimpfung findet statt. . g»spspstru

In der Schule zu Simmelwitz die Erst-
impf!inge, sowie die Schulkinder von

sindet statt.

In der
0tkcchstfk8

den Ortschaften Simmelwitz u. Lankau . . Simmelwitz
In der Schule zu Nassadel die Erst-

impflinge, sowie Schulkinder von der
Ortschaft Nassadel . . N Nassadel

In der Schule zu Eckersdorf die Erst-
imvslinge, sowie die Schulkinder von
der Ortschaft Eckersdorf . . Eckersdorf

In der Schule zu Fs)önigern die Erst-
impflinge, sowie die Schulkinder von
der Ortschaft Hönigern . . Hönigern

In der Schule zu Grambschiitz die Erst-
imvflin e, sowie die Schulkinder vondenOrt?chasten Grambschütz u.Reichen . . . N Gran1bschütz

In der ev. Schule zu Strehlitz die Erst-
impflinge, sowie die Schulkinder von
den Ortschaften Strehlitz I, I1 u. I1I

In: der Schule zu Gülchen die Erst-
impslinge, sowie die Schulkinder von
den Ortschaften Giilchen und Groditz

In der evangl. Schule zu Bankwitz die
Erstimpflinge, sowie die Schulkinder
von der Ortschast Bankwit3

In der Schule zu Wallendorf die Erst-
impflinge, sowie die Schulkinder von
den Ortschasten Wallendof u. Dziedzitz

In der Schule zu Noldau die· Erst-
impslinge, sowie die Schulkinder von
den» Ortschasten Noldau, Bachowitz,
Sophienthal und Erdmannsdors

Jn:der ev. Schule zu Schwirz· die Erst-
impflinge, sowie die Schulkinder von
den Ortschasten Schwirz und Städte!

In der Schule zu Groß-Steinersdors
die ErstimpflinZe, sowie die Schul-
kinder von den rtschaften Groß-Kund
Klein-Steinersdorf, Johannsdorf und
Friedrichsberg »

In der Schule zu Sterzendorf die Erst-
impflinge, sowie die Schulkinder von
der Ortschast Sterzendorf

In der ev. Schule zu Dammer die?·Erst-
impflinge, sowie die Schulkinder von
der Ortschast Dammer

28.

23.

27.

27.

30.

Z.

Z.

Z0.

Mai

Mai

Mai Ei«

Mai

Mai

Juni

Juni

Mai

NachmittagsI
4 Uhr

Nachmittags
5 Uhr

Nachmittags
S Uhr

O

Na?nåil;:ags

Nachmittags
4 Uhr

Nachmittags
4I-- Uhr

Nachmittags
5I- Uhr

Nachmittags
Als Uhr

Strehlitz

Gülchen

Bankwitz

Wallendorf

Noldau

Schwirz

Groß-
Steinersdorf

Sterzendot«f

Dammer

23

23

23.

23.

27O

27

30.

30

Z.

3.

10.

10.

1.0.

10.

Mai

Mai

Mai

Mai

Mai

Mai

Mai

Mai

Juni

Juni

Juni

Juni

Juni

Juni

Nachmittags
1«X2 Uhr

Nachmittags
? Uhr

Nachmittags
2«-2 Uhr

Nachmittags
Z Uhr

Nachmittags
Sile Uhr

Nachmittags
51-«2 Uhr

Nachmittags
S Uhr

Nachmittags
5V2 Uhr

Nachmittags
Z Uhr

Nachmittags
ZU- Uhr ,«

Nachmittags
5«-2 Uhr

NachmittagsI
3 Uhr

Nachmittags
P-«« Uhr

Nachmittrgs
4«-2 Uhr



��� 269 -�-�

Jnipfplan pro 1896
umsassend die Ortschaften Dörnberg, Creuzendors, Sgorsellitz, Schadegiir, Skorischau, Groß-Butschkau
Klein-Buischkau, Charlottenthal, Groß-Hennersdors, Klein-Hennersdorf, Polkoivitz, Glausche, Droschkau,

Schmograu, Kaulivitz, Lorzendors, Proschau, Her«zberg, Brzezinke und Stadt Reichthal.
Jmpsarzt: pract. Arzt Dr. Wichert in Reichthal.

M -
Die Besich-

T)ie öffentliche Im;-sung und (3Y«,R,f2::k
Datum. Stunde. Und Wz«der,

Wiederimpfung findet statt. eimpstm
f?ndet statt.

Datum. Stunde.

In der evaiigl. Schule zu Reichthal die
C-rstimpflin e von den Ortschasten

Zu der

Dörnberg, ägorsellitz und Reichthal . . » Reichthal
In der evangelischen bezw. katholischen

Schule zu Reichthal die Schulkinder
von den Ortschaften Dörnberg, Sgor-
sellitz und Reichthal . . Reichthal

In der katholischen Schule zii Crassu-
dors die Erstimpflinge von den ri-
schasten Creuzendorf und Skorischau . . Creuzendors

Jii der katholischen Schule zu Grenzen-
dorf die Schulkinder von den rt-
schaften Creuzendorf und Skorischau

In der evangelischen Schule zu Glausche
die Erftimpflinge, sowie die Schul-
kinder von den Ortschasten Glausche
und Brzezinke

In der katholischen Schule zu ·Schadegur
die Erstimpflinge, sowie die Schul-
kinder der Ortschaft Schadegur

In der katholischen Schule zu Groß-
Butschkau die Erstimpflinge, sowie die
Schulkinder von den Ortschasten
Groß- Butschkau, Klein - Butschkau,
Charlottenthal und Friedrichshilf

Jn der evangel. Schule zu Schmograu
die Erstimvflinge, sowie die Schulkinder
von der Ortschaft Schiiiograu

In der evaiigelischen Schule zu Drosch-
kau die Erstimpflinge, sowie die Schul-
kinder von der Ortschaft Droschkau

Jn der evangelischen Schule zu Groß-
Hennersdors die Erstimpflinge, sowie
die Schulkinder von den Ortschaften
Groß-Hennersdorf, Klein-Heuners-
dorf, Polkowitz und Herzberg.

In der evangelischen Schule zu Kauk-
witz die Erstimvflinge, sowie die Schul-
kinder von der Ortschaft Kaulwitz

IN der ·evangelischen Schule» zu· Lorzen-
V·Vkf die Erstimpflinge, sowie die Schul-
kinder von der Ortschaft Lord-11d0tf

In »der katholischen Schule zu»Proschau
d·ie Erstimpslin e, sowie die Schul-kinder von der Brtschast-·Proschau

21. Mai

21. Mai

22. Mai

22. « Mai

23. Mai

23. Mai

1. Juni

2. Juni

Z. Juni

11 Uhr
Vormittags

4 Uhr
Nachmittags

11 Uhr
Vormittags

4 Uhr
Nachmittags

11 Uhr
Vormittags

4 Uhr
Nachmittags

4 Uhr
Nachmittags

4 Uhr
Nachmitiags

4 Uhr
Nachmittags

Creuzendorf

Glausche

Schadegur

«

Schmograu

Droschkau

Groß-
Hennersdors

Kaulwitz

Lorzendorf

Preschen

O r i I« eh a its»

Gr.-Butschkaii

26. Mai

26. Mai

27. Mai

27. Mai

28. Mai

28. Mai

29. Mai

29. Mai

30. Mai

30. Mai

8. Juni

9. Juni

10. Juni

11 Uhr
Vormittags

«4 Uhr
Nachmittags

4 Uhr
Nachmittags

11 Uhr
Vormittags

11 Uhr
Vormittags

4 UhrI
Nachmittags

U Uhr
Vormittags

4 Uhr
Nachmittags

11 Uhr
Vormittags

4 Uhr
Nachmitiags

4 Uhr
Nachmittags

4»Uhr .
Nachmittags

4 Uhr
Nachmittags
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Gleichzeitig bringe ich die Verhaltungs-Vorschriften für die Angehörigen der Jmpflinge
behufs genauer Beachtung hierunter zum Abdruck.

Verhaltungs-Vorschriften für die Angehörigen der Jutpflinge.
§ I. Aus einem Hause, in welchem ansteckende Krankheiten, wie Scharlach, Masern,

Diphtheritis, Eroup, Keuchhusten, Flecktyphus, rosenartige Entzündungen oder die natürlichen
P o cke n herrschen, dürfen die Jmpflinge zum allgemeinen Termine nicht gebracht werden.

§ 2. Die Kinder müssen zum Jmpftermine mit rein gewaschenem Körper und reinen
Kleidern gebracht werden.

§ Z. Auch nach dem Jmpfen ist möglichst große Reinhaltung des Jmpflings die wich-
tigste Pflicht.

§ 4. Wenn das tägliche Baden des Jmpflings nicht ausführbar ist, so versäume man
wenigstens die tägliche sorgsältige Abwaschung nicht.

§ 5. Die Nahrung des Kindes bleibe unverändert.
§ 6. Bei günstigem Wetter darf dasselbe ins Freie gebracht werden. Man vermeide im

Hochsommer nur die heißesten Tagesstunden und die directe Sonnenhitze.
§ 7. Die Jmpfstellen sind mit der größten Sorgfalt vor dem Aufreiben, Zerkratzen und

vor Besch»mutzung zu bewahren. Die Hemdärmel müssen hinreichend weit sein, damit sie nicht durch
Scheuern die Jmpsstellen reizen.

§ S. Nach der erfolgreichen Jmpfung zeigen sich vom vierten Tage ab kleine Bläschen,
welche fiel) in der Regel bis zum neunten Tage unter mäßigem Fieber vergrößern und zu erhabenen,
von einem rothen Entzündungshofe umgebenen Schntzpocken entwickeln. Dieselben enthalten eine
klare Flüssigkeit, welche sich vom achten Tage zu trüben beginnt. Vom zehnten bis zwölften Tage
beginnen die Pocken zu einem Schorfe einzutrocknen, der nach 3�4 Wochen von selbst abfällt.

Die Entnahme der Lymphe zum Zwecke weiterer Jmpfung ist schmerzlos und bringt dem
Kinde keinen Nacbthetl. Wird sie unterlassen, so pflegen sich die Pocken von selbst zu öffnen.

§ 9. Bei regelmäßigem Verlauf der Jmpspocken ist ein Verband überflüssig, falls aber
in der nächsten Umgebung derselben eine starke, breite Röthe entstehen sollte, oder wenn die Pocken
sich öffnen, so bewickelt man den Oberarm mit einem in Baumöl getauchten oder noch besser mit
Vaseline bestrichenen kleinen Leinwandläppchen.

Bei jeder erheblichen, nach der Jmpfung entstehenden Erkrankung ist ein Arzt zuzuzieben.
§ 10. An einem im Jmpftermine bekannt zu gehenden Tage erscheinen die Jmpflinge

zur Nachschau. Dieselben erhalten, wenn die Jmpfung Erfolg hatte, an diesem Tage den Jmpsschein.
Der letztere ist sorgfältig zu verwahren. «
§ 11. Kann ein Kind am Tage der Nachschau wegen erheblicher Erkrankung, oder weil in

dem Hause eine ansteckende Krankheit herrscht (§ 1), nicht in das Jmpflokal gebracht werden, so haben
die Eltern oder deren Vertreter dieses bis spätestens am Terminstage dem Jmpfarzte anzuzeigen.
As- 238l Namslau, den.15. Mai 1896.

Es ist mehrfach die Beobachtung gemacht worden, daß Besitzer von Schweinen aus Un-
kenntniß der Symptome der Schweineseuche und des Rothlaufs unterlassen haben, von dem Krank-
heitsausbruche bei ihren Thieren rechtzeitig der Ortspolizeibehörde Anzeige zu erstatten.

Jch nehme deshalb Veranlassung, nachstehend eine Zusammenstellung der bei Rothlauf bezw.
Schweineseuche im Anfangsstadium bisher beobachteten Krankheitserscheinungen wiederzugeben. inso-
weit dieselben für den Besitzer von Schweinen zur Erkennung der genannten Seuchen in Betracht
kommen. Da im Anfangsstadium beider Seuchen, des Rothlaufs wie der Schweineseuche, die Krank-
heitssymptome viel Uebereinstimmendes haben, für den Besitzer es überhaupt unmöglich ist, bei
Lebzeiten des erkrankten Thieres zu erkennen, ob ein Fall von Rothlauf oder Sweineseuche vorliegt,
dies auch durchaus nicht geboten ist, es vielmehr nur darauf ankommt, einen Seuchenfall oder den
Verdacht eines solchen rechtzeitig zur Anzeige zu bringen, so sind nachstehend diejenigen Krankheits-
erscheinung·en aufgeführt, welche erfahrungsmäßig und in der Regel innerhalb der ersten"24 Stunden
bei einem an Rothlauf bezw. Schweineseuche erkrankten Schweine beobachtet werden und welche den
Besitzer veranlassen müssen, bei der Ortspolizeibehörde die vorgeschriebene Anzeige zu erstatten.

Die ersten Krankheitserscheinungen, welche erfahrungsmässig bei Rothlauf bezw. Schweine-
seuche beobachtet werden, äußern sich durch völliges Versagen des Futters, Verkriechen in die Streu,
unverändertes Festliegen, die Thiere wechseln ihre Lage nur höchst widerwillig, und wenn sie mit
Gewalt hierzu veranlaßt werden, wobei sie·alsdann, wahrscheinlich wegen großer Schmerzempsindung,
heftig schreien, einen trägen, schleppenden Gang zeigen, sich auch sogleich wieder niederlegen, die
äußere Körpertemperatur ist erhöht. Nach kurzer Zeit, oft schon nach einer Stunde und früher,
zeigen sich auf der Haut rothe, nicht scharf begrenzte Flecke, so namentlich an den Ohren, an der
unteren Halssläche, der Jnnensläche der Vorder- und Htnterschenkel, der Nabelgegend, am After und
bei weiblichen Thieren an den äußeren Gefchlechtstheilen; die anfänglich blaßrothen Flecke werden
nach mehreren Stunden dunkel- bis violettroth und nehmen auch an Umfang zu. Das Athmen
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geschieht mitunter schneller, in welchem Falle die Thiere öfter haften und geringen, schaumigen
Nafenausfluß zeigen; für gewöhnlich besteht Verstopfung- seltener ist Durchfall vorhanden.

Jn den höchst aeut verlaufenden, gar nicht seltenen Fällen, in welchen Thiere z. B. des
Abends vorher noch ihr Futter wie sonst verzehrt haben und völlig gesund erschienen sind, am
anderen Morgen jedoch todt im Stalle vorgefunden werden, lassen sich an den Kadavern die un-
zweifelhaften Symptom des Rothlaufs durch eine nahezu über den ganzen Körper verbreitete rothe
bis violettrothe Verfärbung der Haut nachweisen.

Die bei Schweinen nicht selten vorkommenden Fälle, in welchen sich ebenfalls nach voran-
gegangenen Allgemeinerscheinungen am zweiten Tage der Erkrankung vereinzelte kreisrunde oder
spttzviereckige, anfänglich blaßgraue, über die Oberfläche etwas hervortretende Flecke zeigen, welche
sich nach Verlauf von mehreren Stunden blaßroth, späierhin blauroth verfärben, werden von der
thierärztlichen Wissenschaft neuerdings ebenfalls als Rothlauf und zwar als ,,Backsteinrothlauf«, für
gewöhnlich aber als Nesselausschlag bezeichnet. Diese Form des Rothlaufs verläuft stets gutartig,
die davon besallenen Schweine genesen in der Regel nach drei Tagen.
No. 228I « D  sz D-D FNatnslau, den 20. Mai 1896

Bereidet: der Bauergutsbefitzer Franz Pospiech in Wallendors als 1.«Schösse.
Der Königliche Landrath uudA;Zlorfitzende des Kreis-Ausschusses.

ert.

B. Bekanntmachungen anderer Behörden.
Das Amtslokal der Unterzeichneten .Kassen ist wegen auswärtiger Dienstgeschäfte des Rent-

meifters (Wahrnehmnng eines Holztermins) Donnerstag, den 28. d. Mts. von ll «j2 Uhr
ab für den Geldverkehr geschlossen.Namslau, den 20. Mai 1896. Königliche Kreis- kund Forstkaffe.

Kubitz y.
« Zu dem am 26. Mai er. in Hundsfeld ftattfindenden Viehmarkte unterfage ich hiermit

den Auftrieb und jeden Handel mit Schweinen. Der Königliche Landrath.
Oels, den 13. Mai 1896. - gez. Graf Kospotih.
Der Auftrieb und das Anfahren von Schweinen, sowie« jeder Handel mit denselben zu

dem am 27. Mai er. in Wansen ftattfindenden Viehmarkte wird hiermit untersagt und dieses
Verbot auch auf die der Stadt Wansen zunächst liegenden Ortschaften Bischwitz, Halbendorf, Sput«witz,
Johnwitz und Altwansen hierdurch ausgedehnt. .

Ohlau, den 12. Mai 1896. Der Landrath. von Puttkamer.
Der Berliner Wollmarkt findet am t6., 17. und 18. Juni d. Je. in der Mada-

Großmarkthalle des städtifchen Schlachtviehmarkts statt.
Für Wollen, welche mit der Eisenbahn dem Bahnhof des Centraloiehhofs zugeführt werden

sollen, hat die Frachtbriefadresse zu lauten: »An die Direktion des Vieh- und Schlachthofs Berlin,
Station Centralviehhof.« «

Die genannte Direetion gilt damit als zur Entladung und Einlagerung der Wolle beauftragt.
Die Einlagerung der Wolle beginnt Sonntag, den 14. Juni, früh. ·
Die Platzbeftellung erfolgt auf einem, von der genannten Direetion ges. zu erfordernden,

numerirten ,,Beftellfchein.« Der Frachtbrief � oder, wenn die Wolle per Achse eingebracht wird,
der Begleitschein � hat unter dem Namen des Bestellers und Einsenders die Nummer des Bestell-
fcheins, bezw» wenn mehrere Besteller zusammen verladen, sämmtliche BestelIschein-Nummern zu enthalten.

Nach Maßgabe der eingegangenen Bestellfcheine erfolgt die Platzvertheilung. Für unan-
gemeldet eingebende Wollen bleibt Platz reservirt.

Das Lagergeld mit 1,50 Mk. pro 100 kg ist beim Eingang der Wollen auf den Central-
viehhof fi3ligGgleichviel, ob dieselben gelagert werden oder nicht.

n ebiihren für die Entladung und Unterbringung werden seitens der Direetion 60 Pfg.
pro 100 kg erhoben.

Amtliche Wangen, von vereideten Rathswägern bedient, stehen am Markte, gegen 20 Pfg.
pro 50 lcg Wiegegebtihr, mit Einschluß der Kosten für das Auf- und Abladen, zur Disposition.

-Der Centralviehhof hat Poftumt mit TelegrOph- Telephon und Rohrpoststation.
Ein Gefchiiftszimmer der Direetion wird sich im Börfengebäude (Restauration) dicht neben

dem Wollmarkt befinden. · «
Nur den Berliner Spediteuren ift gestattet, die von ihnen mit Fuhrwerk eingeführten

Wollen durch eigenes Personal elnlagern zu lassen. .
Die Verfi(herung der Wollen gegen Verlust durch Feuer wird auf besonderen Antrag

durch uns vermittelt werden. -
» Das Auffinden der Lagerstellen in der Halle wird durch Tafeln und die mit Vertheilnngs-

planen versehenen Aufseher erleichtert werden.
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Falls das AUslagern, Tragen nach dem Spedltionsplatz und die .Hilfeleiftung beim Wiegen
durch die Angestellten der Direction bewirkt werden foll, so find dafür 40 Pfg. pro 100 leg· zu
entrichten.

Berlin O. 67, Centralviehhof, April 1896.
Jm Auftrage der MagiftraiS und Curatorium-Z:

Die Direction des städtifchen Vieh- und Schlachthofs. Hau6burg.

Nichtamtlicher Theil. «

«Reiebtkuker IDarkei1n8k?iaffen�IHerein
e. G. m. n." H.

Die Generalversammlung hat in der Sitzung vom 4. Mai er. befchlossen, den Zinsfuß
der Spareinlagen vom 1. Juli d. J. ab auf 3I»l2 Prozent und für Darlehne auf 4«J2 Prozent
l)erabzufetzen.

Reichthal, den 15. Mai 1896.

Der ilIorfIami this sReikl·cilialer Darlel"u1.liasseus-illereias.
g.I0ep11 lI0sSoeh0I-Its. Franz Kodas. Franz Pryhl1la. Johann Fuss l.

«Wjennetsdorf�er Zl1ar1et1nslIassen-?l1lIerein,
eingetragene Genossenschaft mit unbe=schränkter Haftpflicht.

Bilanz an! 31. Dezember 1895.
No. A(-tiva. No. Ptssslva.

, Mark Pf- » Mark Pf.

zdc·okQi-

1. Kafsenbeftand . . . . . 913 46 .l Spareinlagen . . . . . 15522E95
L. Darlehen bei den Mitgliedern 16549 03 Gefchäftsantheileder Mitglieder 430 �
3. Gefchäftsantheil bei der Ver- . Vorfchuß beider Verbandskafle 2440!35

baudekasfe « . . . . . . f 1000f� Gewinn pro 1895 . . . » 69I19
« dumme« 18462I49 Summa 18462I49

Mitgliederzugang pro 1895: � Abgang: � Mitgliederbeftand:Ende 1895I: 43.
Der Vorstand.

Carl l«0e1)n(-r. Alb(-rt Gärtner. Christian G-0lihr2n(-.h.
Carl Hang(-1)snot;. -Johann Klio(-It.

B i l a n z
der MlausrlJer Spur- und «ijlIarlet1n-Masse

pro 31. Dezember 1895
A. A(ei;iva. B. PasSiva.

1. Kassenbeftand . . . . . Mk. 445,89 1. GefchäfteguthabenderGenossen ,, 206,�
2. Gefchäfteguthaben beiderPro- 2. Reservefonds . . . . . ,, 28,�

oinzial-Genossenfcbaftskaffe . » 600,� Z. Schuld in laufenden Rech-
8. Ausstand in laufenden Rech- nungen der Getroffen . . ,, 3260,07

nungen der Geuossen . . ,, 19962,06 4. Schuld in laufender Rechnung
4. Inventar . . . . . . ,, 45,«�� bei dir Provinzial-Genoffen-
· fchaftakasse . . . . . . ,,«- 17534,43

4. Reingewinn in 1895 . . , 24 45
Summe der Aktiva: Mk. 21052,95 Summe der Paffiva: Mk. 21052,95

Mitgliederzahl bei Gründung am 18. Mai 1895 34. Zugang 20. Abgang �.
Mitgliederzahl am 31. Dezember 1895 54.

Glaufche, den 1&#39;7. Mai 1896.

Spur- und Darlehnskasse,
eingetragene Genossenschaft mit unBesct)ränläte«·r F-aftpfkicHt.

- Brunett. Mantel. l1snnschIl(1. lIr2nIt.E«lII0seh.



2. Beilage zu Nr. 21 des ,,Namslauer Kreisblattes.«
Donnerstag, den 2l. -)»)iai l896.

Donnerstag, den 28. -J)iai cr., wird die gefainmte

Grasnutznng im Stadtforft Namslau
verpachtet. Der Termin beginnt Nachmittag life Uhr im Jagen 20 (Judenwinkel).

Die «ZiotII-J»Iepntation.

Holzvcrkauf und Gräserei-Verpachtung.
YLiijnigliki1e-J Ifors1renier IHI a m Z l a u.-

Donnerstag, den 28. Mai cr., Nachmittags von I Uhr ab,
im Gasthause Von IX-man in N0lt1au.

I. «;i)okzverliauf
ans dem Schutzbezirk Ba(3l1witz.

8 km Erlen-Schcit, 128 rm Kiefern-Scheit, 19 km Fichten-Scheit zu herab-
gesetzten Preisen.

Außerdem Verkauf von Bau- und Brennhölzern aus den Revieren S(-lIs(1ogat·,
got-S(-llit2, (-«-hasche, SchaI0gt·au und blicke nach dem Bedarf.

F Zahlnngsf«rift»F4 Tage.
II. Yerpachtung der dies«-3aijr. E)raserer-g1ulzung

in den Briichern »und Räumden des Reviers Bat-hwit2 von Nachm. 2 Uhr ab
in den bisherigen Loosen gegen Baarzahlung.

N«W«UU- DE« 18- Mai 1896� Der Königliche Forstmeister.
» ti5t·ig.

Holzverkauf.
Am Freitag den 29. WIai cr., Vormittag von 9«J2 Uhr an kommen im

I«o1-oh(-�fchen Gaftl)aus zu lk0g(-la-its zum öffentlichen Ausgebot ca: Jagen 41, 66, 98,
11o, 124, 154 = 97 Rath!-uchen 1I1Jv.Kl.(35 km) � Jaqen 189 = 60 Birken-
ftangcn II. Kl. �� fragen 5, 7, 104, 105 = 407 Kiefern IV-V. (127 fm.), 17 Fichten
IV,«V. (11,37 km ), 7 Tannen V. Kl. (2,5 fm.) �-- Jagen 41, 86, 87 «- 1257 Fichten-
fiangen 1lI. Kl., 29,71 Hnndt. IV. Kl.

Aus den Schntzbezirken Neu(-Welt, lZIa(-1c0w(zgkaa(1, Zog(-lwit2 l, Roset-
v7lt2 II und l3aI·atl10 BkcII1IhoIz nach Vorrath und Bedarf.

ROgciWitz, del! 18. Mai I896.

empfiehlt stets frisch.
! M"«E"�"«« (!lljili-Salpricr

R. liosol1I-its,
» Conditorei.

EröHies Lager von

Niihmaskhincu
und i1iil1maIt1inenvki1andti1eilen,

Nähnsafchinen fchon von 45 Mark an,
empfiehlt

sah. schonten
Schloffer und Mechaniker. «

garantirt l5-16 A» Stickftoff
vckk-use I-ii1igst

7Z»a-as« Z«-7z«c«-i!e-«.
spa»1·same Hauskrn110n

kaut�t z. Versuch m. Hamburger cafkoo m.
Zusatz å« Pfund 80 Pfg. Ar0ma. und. Gre-
schmack vorzüglich. Postpa.ckete v. 9 Pfund.
Verse-n(iet unter N ac11na11me. ,

W. l. c. l.oowo, Altona bei Hamburg.
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- - L . Eva : -

Mode-Bazar «
r S. Si(-lScl1owSl(y. H

Die Abiyeitu--g für ·

»,»8?kkeiderIIoffe
bietetfiirdenHochfommereine ÜbcU«UschcUd
große Auswahl der
apaeteftenNeubeiten

i in Wafchftoffen zu sehr billigen Preisen.

K· Hierdurch die ergebene Anzeige, daß mein Werkführer :

Herr -Ianas(3ts0wsky aus Namslau

Fabrik 1audwicthschaft1ichek Maschinen
in meinem Namen bis auf Weiteres fortführen wird, und bitte ich die verehrten Herr-
fchaften und Ruftikalen, das mir bisher gefchenkte Vertrauen auch fernerhin meinem
Werkführer fchenken zu wollen.

Herr ·Iam1scl10ws1Iy giebt das Versprechen, alle in das Fach fchlagende
Arbeiten sauber und prompt auszuführen.

Hochachtungsvoll

Albas-i Bolze
» vorm. TheQd0r Müller öd (Jo.,

·«MaMinenIYak)rilt in JjIam8kau.
I« Die besten I T «« I

1kijskk.-,k,jI99s FM-EI"2!!!»Es.XY«F.»MI,lEE!«F!!F»:» , bitter Methode zur fofortigen radikalen Be-
nach den neuesten Erfindungen gekostet, sei:iguug, mit, auch ohne Vorwissen, zu von-

empfiehlt das Pfund von 1,30-2,20 M. ziehen, I« keine Berufgftörung, T
Briefen find 50 Pfg. in Briefmarken bei-

s zufügen. Man adreffire: »Pt·ivat-Anstalt Villa
Wilhelmstr. Z. »clII·istina bei såol(ingon, Baden«
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Einem hochgeehrten Publikum von Namelau und Umgegend, die ergebene Mitthei-
, lang, daß due ---

. Photographische Atclicr
F-A den 1. zIsingstfeiertag von früh 9 Ast bis 4 Abt nachmittags, II

den 2., wie jeden g-enntag von 9�-�6 Abt geöffnet ist. -
- Hochachtend «·

T   Z«hotograplj.
WWWWWWW

J Gut gepk1egte un(1 g·e1egerte
se lZoktleaux-Weine.
s mein- mai taus-tw-ius-

lJtIgakweiiI, Weite.
stinkt;-. Fortuna.

entgehen und kt«anz6sjsel1e

·- sein. ·-
Pausen-lIss9azeu.

Kam, Ame, l1ag11at:.
verselIie(1ene feine

. «l«akel�l.it1ut-are

-

I -

MMMMW WWWWWWWWWWWWW

«- zu bi11igsten Preisen
:.- (-?r1eic11zeitig empfiehlt seine com-
-· f0rta.b1e ejngeriehteten

Ylldkutfti:e I1lIrinl1ulIen
J: einer geneigten Beachtung

v111ee11z Zt1kawsl(i
:Z- We1nhan(Ilung. z:T
II ·  I &#39; - I .xI « s I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I IIffIfIfIffff fffffI,fIfIfIf7If,

g�rima »

Pkok(1Hz»gI;xx1;»s»s;1a1ma1s
G. ff-I-he-«.

MWWVuu  1896 «-,-«
Mineralwåsser
Emser l(-«änehen und Kessel.
0be ·salzbr rennen.

l(arlsbatler Miil1l und sel1less.

l(issinges- Baker-zy.
Frieclriel1sl1aller und l-lunya(li-Bitte»

Wässer·
lIarienbacleI· Kreuz etc.
Nicht am Lager befindliche Brunnen werden

« umgebend besorgt.

Bu(1esalZe, M00rsa,lZe,
salz, Mutte-langen und seelen,

sehwgfIZlledber
emp e t je

lkerman1a-lJrogcrie Hliueralwasserfabrjk
0sear Metze.

K« Unterzeichnetcr empfiehlt sein großes
Lager von

Bohlen, Brettern,
u. Dachlatten

I&#39; in allen Län«gen, T
sowie starke

Meigen und SpeiklJen.
M eN«-ieå)7«»-

Dammratschhammer, Post Kgl. Dombrowca.
in braun nnd weißer Jagdhnnd istG in Belmsdorf zugelaufen. Abzuholen
gegen Erstattung der Jnfertion6- und Futter-

kosten beim Diener Johann kleine(-.
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11a1·iIi-ktkui1-a s
am· st:l1iiniialtstI1iitnl

. liautoilsqs.
H Sollt mit

Hm-M  satte IIiollt«ltIq lItItl 0g0I·lsIIT . «  J»D-J«-«"« - -.6 le . · I�-J--D ».FoP.. -
Mauren- und Handarbcitcr

kiinnen sich melden nnd finden Beschäftigung.

Friedrich iiirohnet-,
Manrer1iieifter.

"«::»1-Eg,«.;»E1:::-«.F«I.k-II Ziegeln- Fluchwerkere; Z(-ge11e O

Rhein- Both- Mosel-  »
.  hat abzng?nra1nrohre

"""ts""«»E1"2"»?s.!-L«Z?I"«i"« A.iiaseii)aoi1�s Ziegeln.
t�kaaziisisci1e so(-to,

sämmtliche

Medicina!-M-ino,Te
Pein ,-.ke2el1t·i;0 alte «

lJagakwe-tue, .
selbst; im p0t-til pro

(1aut 0rigina1�Factura)  ·« «
- Im ««i«ien--Paris-ein, sites-;-, PS ·»

IIzk19jk-F» Z-)-Imi"I-iIsba-n(1er
sum, Ame, Cognao · ««"p«sI!I« fis ,

· empfehle hiermit ergeben» G�c0rmiI111n-l)r0gor1e 8zMI.neI«a-l-
Proben in und ausser dem 1laus0 WEIss9I�·F«Ik"�kk

stets zur Ve1-fiigu11g.W.  0scar Reize.

-
« -
-»F

-  ·· T«-IF«
"«E�T"«ss

w9ÜI·H9-U«U1UI8"« Wo«f«iZ;tiYEk«�i;«i;sIsier
- -Geld ei« 4«,«2 u. 4"Jo ev. bcild zu vergeh. empfiehltNäh. -». .-. ..---.,.., W-.«. R0b. Wer11e1-·



Z. Beilage zu Nr. 2l des ,,Namslauer Kreis-blattes.«
Donnerstag, den 21. Mai 1896.

lVl-waret« unt! IIatI(1-kI«t«Ipoil;(Dt«
können sich melden bei
-   Maurermeister in Roms-lau.
« Circes 50 Morgen gute F

gs2iii-ei-»i3s2-»   la. Purtlans1-Wut
 ««s««s««E2-ss«ss- and l;oLul1I1t-r Wall(

as-IIs« Dtfch.-Mqcchwitz. - verkauft zu Fabril:preisen
, Musik.   B-uc1o1ph Knch1er.

Da meine Kapelle für alle «- - » . --- - , , -- �-

I)onnevfkage vom W. Mai bis

die Musik B8EI?t-Ja-IEZrK;e O.-S. zu.
o n,

leisten hat, ncache ich Vereine, we! e bei strenge
::I)«::;ftaS3«l:is:»l:ise :t;,tte;it;ehQsäcut;i;v II» hat einige gut gestellte spkuugfiihige

E«-«E:is«--. rathe V u llen
l Mosis

Sckadcua   I1ecStk1n der MessenC? - L)
. . ». . Yllustrirte Yk1l·binanatIIrI1riHt H).ä3itkecmfal.U9er Waa e Hör Bang, Jannlie. MnterI1altung

R It l l] K «  aus alkmMEaebZg:imo!LgYifIen5. B«- a o a  ·  «Am 1. um-15. -»-12 Heftes·k-«
, , ein Heft » » «s  u R jeden Monats erscheint   b«de«s«es»w»s«s«ss;fchsp7-g im Umfangs von 4 Bogen giIZ.?Æ)k3k"EI?Xäläss(ScIIIIcc-IUhkpIUII) UND Groß-Quart mit 30 bis Her « M bsspungen

du haben bei o.  jE»  1896 «-Sand 8 Mart 50 Pf. �
8ac5jäb«rig III-. 6.�- « Jeder Jahrgan-

,.Y Stein der Wrifku«, ««-isiis-s-is II- 12��� «««.-Z:-.«-:-«.-«-I-»«««
--CMnduugku und Ecfqyn«I«ug - . , Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

-YkIIIflIk BUUMIUU « « R. Hmäleben�s Verlag in Man.
n , . , »

. . � · 7Jahrkl:Iig:kdkiF.A1?Bänbe
� - » , lIm:tel3äfn:licks M. 8.�-. »»»»«,» ,«,,»

Mehrere Bande von

I I bZ «»?-if-»?T«-IT"«;i?»,«IT"-»kkJZZ2"i»"3T- 8"xTTT?Z« .-as. xx...... L) Cz(-I L) L) Um) .

Hatt» dkg Hkkjs kg Y1qq1gIqq 3«««.?EFFE?EEEYEi«E7EIszF«3 III«-am»
Z-

kc « «

en«

til)
D



��278���

Neue Caftlebay

.Matje8�JJ·åeringe
(das Feinste und Größte, was es darin giebt)
- a Stück 20 und lFs P·fg.,

2i3rennsp1ritus
J Ltr. 22 Pia.

Dunkle- ,,ilagerliier,
Hopf -It Görcke, 25 Fl. Z Mk.

""««s"««!-« Paul Müller
; h Ring. . L

Dampf-
BeiiIYecier-JieinigungsanIiaki.

Nur mit der neuesten Maschine ist es möglich,
Bettfedern von Staub, Schweiß, Krankheit6stoffen
und Mottenfchäden gründlich zu reinigen. Auch
stelle ich es den geehrten Herrschaften anheim,
meine Bettfeder-Reinigung6-Maschine jederzeit zu
besichtigen. Hocbachiungevoll «

R. D:lummert,
.Klosterstraße 12.

Für die Herren Fleischer
empfiehlt «

"·z�ergamnß1pap1er
und wei es

g�ackpapier
-   0. 0pitz.

Für 16 Donnerstage, vom 28. Mai ab, suche
ich zu meinem Omnibuö

einen Fuhrmann
mit 2 Pferden.

Abfahrt nach Carlöruhe O.-S. 12V2 Uhr Mittags.
Ankunft in Namalau 10 Uhr Abends.

C. Klie-seh.

" Ein -uuverheirathete-r,« durchaus zuver-
lässiger, niichteruer «

.;i"euischer
wird zum I. Juli d. Ja. gesucht. Wo, zu er-
fragen in der Exped. d. Bl.

Ein Stellmaci1er-(!I«ieselle
sindet Arbeit zum fofortigen Antritt bei

«F0,sZØIsG,c, Stellmachermeifter
Deutsche Vorstadt.

JM(s.H«le0.H«�
Garten - Etablissetnent.

2. PlitIgSlIt(zl·3t·t;ag:

l;rossI-s Garten-convert
Anfang 4 Uhr. Entree 25 Pf.

Ansch1iessend :

Tanz-Kranzohen
H- I-is r-sit-. -T

Den II. Feiertag:

PlilikIl-l- c0NclEIli«l«.
Anfang 10 Uhr. Entree 15 Pf.

Die Kapelle zählt 32 Mann und giebt unter
anderen ein Stola nat 4 lIekol(1-�kkotI-

P(-ten (l«�aIIksketi).

Hrc"iHenscljieiZen.
Das Krähenfchießeu im Goiskerwalde

bei chIII0gkua findet am
3. Yfingftfeiertage statt.

-« gi0ncerk «-
von der

gefammten Namslauer M1ifikfchule.
Anfang 3 Uhr.

Am 2. Yflngflfeiertage,
den. 25. Mai

Kranzchen,
wozu ergebenst einiadet

Kaina-l, Gas:wikth
» . in Simmelwitz.

T« Heut H

i1IllurItaliendl1rotO« O O

nnd ,»ifle1fki1augsri1Iei1en
be! P. Weise.

Kirchliche Nachrichten.
Am 1. Psingstfeiettage, d. 24. Mai, predigen:
Polnisch Vorm. 7 Uhr: Herr Pastor Nitransky.
Deutsch Vorm. 9�-2 Uhr: Herr Pastor Hinkler.
Nachmittag 2 Uhr: Herr Pay« Ray.
Am 2. Pfingstfe et-Lage, d. 2 . Mai, predigen:
Deutsch Vormittag 7 Uhr: Herr Pastor Nitranskh.
Deutsch Vormittag 9 Uhr: Herr Pastor Rotz.
Nachm1ttag L Uhr: Herr Paitor Hinkler.
Amtswoche von Sonntag, den 24. Mai ab: Herr

Pastor Ray.




